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Übergewinnsteuern

sind kontraproduktiv

V O N T H O M A S B E R E N Z

Im ökonomischen Kontext wird in der
Regel zwischen zwei Arten von Gewinnen
unterschieden. Da ist zum einen der Pio-
niergewinn: Dieser ist auf eine eigenstän-
dige Leistung eines Unternehmens zurück-
zuführen. Durch die Entwicklung innova-
tiver Produkte, Herstellungsverfahren oder
die Erschließung neuer Absatzmärkte er-
zielt das Unternehmen einen meist zeitlich
begrenzten Wettbewerbsvorteil gegenüber
seinen Mitbewerbern. Dann wiederum
gibt es sogenannte statische Marktlagen-
gewinne: Diese sind für Unternehmen
nicht vorhersehbar und werden durch eine
plötzliche, außergewöhnliche Veränderung
der Marktsituation erzielt. Auf letztere
Gewinnform, die im englischen Sprachge-
brauch die freundlich klingende Bezeich-
nung „Windfall-Profit“ – „Glücksfall-Ge-
winn“ – trägt und im Deutschen auch als
„Übergewinn“ bezeichnet wird, liegt der-
zeit verstärkt das Augenmerk.

Eine Reform des Kartell-
rechts kann sinnvoll sein

Seitdem im Zuge des Krieges in der
Ukraine die Ölpreise stark angestiegen
sind und die Mineralölkonzerne enorme
Zugewinne einstreichen, wird der Ruf
nach einer Extrasteuer auf Gewinne, die
über den Normalgewinn hinausgehen, laut.
Wer von Krisen und Kriegen profitiert,
während andere Unternehmen und vor
allem die Verbraucher die Lasten zu tra-
gen haben, soll zahlen. Das klingt auf das
erste Hören hin gerecht und angesichts
frustrierter Kunden an den Tankstellen
politisch gut gesagt. Doch abgesehen da-
von, dass eine „Übergewinnsteuer“ die Öl-
konzerne, von denen keiner seinen Sitz in
Deutschland hat, kaum treffen würde, of-
fenbart sich schnell die weitere Problema-
tik hinter diesem Vorschlag. Eine Abgren-
zung zwischen einem „guten“ und einem
„bösen“ Gewinn, zwischen einem hohen
Gewinn und Wucher, erweist sich in der
Praxis als schwierig bis unmöglich. Wer
würde hierüber entscheiden? Welche
Branche, welches Unternehmen dürfte
vielleicht sogar berechtigt in einer Krise
(zusätzliche) Gewinne machen? Denn
nicht immer liegt die Differenzierung zwi-
schen den eingangs genannten Arten von
Gewinnen klar auf der Hand, wie sich am
Beispiel des Pharmaunternehmens Bion-
tech zeigen ließe. Eine Übergewinnsteuer
würde mitunter auch jene Unternehmen
treffen, die durch innovatives, unterneh-
merisches Handeln ihrer ureigenen Auf-
gabe in der Sozialen Marktwirtschaft
nachkommen, nämlich die Lebens- und
Kulturbedürfnisse der Menschen zu be-
friedigen. Statt mit einer politisch kaum
umsetzbaren Übergewinnsteuer die Idee
der Sozialen Marktwirtschaft zu schwä-
chen und womöglich Innovationen zu-
gunsten der Menschen zu verhindern, ist
der Staat gut beraten, zügig das politische
Instrument des Kartellrechts anzuwenden
und – wenn nötig – dessen „Klauen und
Zähne“ zu schärfen, um eventuelle Preis-
absprachen aufzudecken. So können auch
durch mehr Wettbewerb die beklagten
Übergewinne in Grenzen gehalten werden.
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radikal verändert
Experten zeigen, wie Betriebe sich als soziale Orte neu erfinden können V O N C O R N E L I A H U B E R

I
n einem aktuellen Positionspapier
über den Betrieb als sozialen Ort be-
schreibt der Rat der Arbeitswelt, wie
sich das soziale Miteinander im Be-

trieb durch die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie verändert hat.
Gleichzeitig gibt das interdisziplinär aufge-
stellte Expertengremium, das vom Bundes-

Kreativität auch und gerade vom direkten
Austausch profitieren.“

Durch den Anstieg des ortsflexiblen
Arbeitens als wichtigem Instrument zur
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
und der Kontaktreduzierung im Pandemie-
management wurden persönliche Begeg-
nungen unter den Beschäftigten deutlich

Für den täglichen Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen sind digitale Formate
nur ein schwacher Ersatz.“

Auch in rechtlicher Hinsicht ist längst
nicht alles geklärt. Das Positionspapier ver-
weist auf die Regelung der Telearbeit durch
die Arbeitsstättenverordnung, die Regelun-
gen für mobiles Arbeiten und das Homeof-

zurück, weil sie während der Pandemie vor
allem ihre Kolleginnen und Kollegen ver-
misst haben“.

Dazu passend lautet eine weitere Hand-
lungsempfehlung des Rats der Arbeitswelt,
den Betrieb als einen Ort der Begegnung,
der Kommunikation und Zusammenarbeit
durch die Erfahrungen der Pandemie auch
ministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) im Januar 2020 öffentlich vorge-
stellt wurde, eine Reihe von Handlungs-
empfehlungen für die gemeinschaftliche
Gestaltung der betrieblichen Arbeitswelt.

Die Verbreitung des Corona-Virus, die
dadurch erforderlichen Schutzmaßnahmen
und ihre wirtschaftlichen Folgen hätten
nicht nur die Konjunktur, sondern auch und
gerade das betriebliche Handeln und Mitei-
nander beeinflusst, so das Positionspapier.
Es erinnert daran, dass in kürzester Zeit
Arbeitsabläufe neu organisiert, Homeoffi-
ce-Möglichkeiten geschaffen und umge-
setzt sowie Schichtpläne angepasst werden
mussten, wo die Tätigkeit nicht zu Hause
erledigt werden konnte. Wegen hoher In-
fektionsrisiken und zusätzlicher Hygiene-
anforderungen seien die umfangreichen
Maßnahmen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes besonders für personenbezo-
gene und soziale Dienstleistungen relevant.

Innovationen und Mitei-
nander werden ausgebremst

Dass es bei den konkreten Auswirkungen
auf die Betriebe um mehr als die gebremste
Volkswirtschaft geht, verdeutlicht Professor
Dr. Ulrich Walwei, Vizedirektor des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) und Mitglied des Rats: „Betriebe sind
nicht nur Arbeitsstätten, sondern auch Orte
der Begegnung, des Austausches, des sozia-
len Miteinanders. Die Covid-19-Pandemie
hat uns dies sehr drastisch vor Augen ge-
führt, gerade weil aus Infektionsschutz-
gründen in vielen Betrieben das soziale
Miteinander nicht mehr wie zuvor gelebt
werden konnte. Auch das produktive Mitei-
nander hat gelitten, weil Innovation und
verringert. Diese Entwicklung betraf nicht
nur Großbetriebe, sondern auch Bereiche
wie soziale Beratungsdienstleistungen, in
denen zuvor fast ausschließlich die persön-
liche Interaktion als Regel galt.

Während die Betriebe in dem Angebot
der teilweisen Arbeit von zu Hause aus das
Potenzial für Personalreduzierung und
-bindung sähen, schätzten Beschäftigte re-
duzierte Pendelzeiten sowie die Möglich-
keit, flexibler auf private Anforderungen
wie zum Beispiel Sorgeaufgaben reagieren
zu können, hebt das Positionspapier unter
Berufung auf Forschungsberichte hervor.
Es benennt auch wesentliche Nachteile
ortsflexiblen Arbeitens. Vor allem Eltern
hätten ihre Arbeitszeiten mit möglicherwei-
se langfristigen Folgen für ihre Gesundheit
auf ungünstige Zeiten verlagert. Die ver-
mehrte Nutzung digitaler Kommunikation
gehe mit neuen Belastungen wie Bewe-
gungsmangel oder der sogenannten „Zoom-
Fatigue“ einher. Laut Studien würden Zeit-
druck, Entgrenzung und beschränkter Kon-
takt zu Kolleginnen und Kollegen von mo-
bil arbeitenden Beschäftigten verstärkt
wahrgenommen und negativ bewertet.

Professor Walwei bestätigt diesen Be-
fund: „Aus der Beschäftigtenperspektive be-
trachtet ist zu sagen: Zu Hause zu arbeiten,
ohne die vielen Kontakte zu den Kollegin-
nen und Kollegen, ändert eine Menge.
Wenn Arbeitsbesprechungen digital statt an
einem gemeinsamen Ort stattfinden, ist die
Atmosphäre eine völlig andere. Ausschließ-
liches Arbeiten im Homeoffice kann für die
Beschäftigten belastend sein, und das nicht
nur, wenn zu Hause kein ruhiger Ort für das
Arbeiten zur Verfügung steht. Das ständige
Arbeiten am Bildschirm und eine Flut von
virtuellen Terminen kann anstrengend sein.
fice etwa im Hinblick auf die Ergonomie
seien aber wesentlich weniger konkret. Von
daher hatte der Rat der Arbeitswelt bereits
im ersten Arbeitsweltbericht im Mai 2021
auf der Grundlage der Erfahrungen aus der
betrieblichen Praxis sowie wissenschaftli-
cher Studien gefordert, der Entgrenzung
von Arbeits- und Privatleben entgegenzu-
wirken.

Klare Regeln für die
hybride Arbeitswelt

Um das Potenzial des hybriden Arbeitens
nutzen zu können und negative Folgen zu
verhindern, empfiehlt er wiederum aus-
drücklich, betriebliche und gegebenenfalls
gesetzliche Regelungen für das mobile
Arbeiten im Homeoffice zu treffen. Die
Arbeit von zu Hause sollte stets freiwillig
und mit der notwendigen technischen Aus-
stattung erfolgen. Die Verfügbarkeit digita-
ler Daten dürfe dabei nicht zu inakzeptabler
Leistungs- und Verhaltenskontrolle führen.
Arbeitszeiten und Erreichbarkeiten im Ho-
meoffice müssten angemessen und verbind-
lich geregelt werden.

Nach Einschätzung von Ulrich Walwei
werde das hybride Arbeiten „zu einem
wichtigen Bestandteil der Arbeitgeberat-
traktivität“. Denn „Befragungen zeigen,
dass sich viele Beschäftigte inzwischen gut
vorstellen können, an zwei oder drei Tagen
pro Woche zu Hause zu arbeiten und den
Rest der Zeit im Betrieb. Auch wenn man
alten Zeiten nachtrauern mag: Der Geist ist
aus der Flasche. Es wird in vielen Fällen
kein Zurück zu den Verhältnissen vor der
Pandemie geben“. Das Homeoffice werde
nicht im jetzigen Ausmaß bestehen bleiben.
Viele Beschäftigte „kehren deshalb gerne
im Kontext mobiler Arbeit zu stärken. For-
malisierte Kontakte und Arbeitsanlässe lie-
ßen sich zwar durch mediatisierte Kontakt-
formen umsetzen. Die für den sozialen Zu-
sammenhalt und die soziale Unterstützung
wie für die Aus- und Weiterbildung von Be-
schäftigten essenzielle informelle Kommu-
nikation werde nach Einschätzung von vie-
len Beschäftigten durch die mediale Kom-
munikation aber nur teilweise unterstützt.
Daher gehe es darum, einen angemessenen
Mix aus Präsenzbetrieb und ortsflexiblem
Arbeiten anzustreben. In betriebliche und
gesetzliche Regelungen für das mobile
Arbeiten gehöre neben der Erörterung ge-
eigneter Tätigkeiten, der gesundheitsge-
rechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen
auch die Verfügbarkeit betrieblicher
Arbeitsplätze und eine angemessene Ge-
staltung gemeinsamer Präsenzzeiten. Des
Weiteren mahnt das Positionspapier, dass
produktives Arbeiten von zu Hause die ver-
lässliche Übernahme privater Sorgearbeit
durch Dritte voraussetze. Bei geschlosse-
nen Kinderbetreuungseinrichtungen oder
fehlenden Pflegeressourcen drohe eine
Doppelbelastung von Eltern.

Nach Ansicht des Rats der Arbeitswelt
hat die Pandemie offengelegt, dass der Ge-
sundheitsschutz zur betrieblichen Dauer-
aufgabe werden muss. Als weitere Heraus-
forderung für die Zukunft nennt das Posi-
tionspapier schließlich die digitale, ökologi-
sche und demografische Transformation
von Wirtschaft und Arbeitsmarkt, bei der
wie bei der Bewältigung der Corona-Krise
investive, präventive und innovative Ansät-
ze gefragt seien. So oder so steht fest: Die
Corona-Pandemie wird (voraussichtlich)
eines Tages der Vergangenheit angehören –
ihre Auswirkungen jedoch werden bleiben.
Corona hat die Arbeitswelt
Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen von zuhause aus – dieser Trend dürfte nur noch äußerst schwer zurückzudrehen sein. Foto: dpa


